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Anfrage vom 15.02.2013, SenAIF-III B 
 
Zur Umsetzung des Partizipations- und Integrationsgesetzes aus bezirklicher Sicht: 
 
 
Das Integrationsgesetz dient der Absicherung der Integrationsbeauftragten des Landes 
und der Bezirke, des Landesintegrationsbeirates und der Integrationsausschüsse des 
Abgeordnetenhauses und der bezirklichen Bezirksverordnetenversammlungen. 
 
Das neue Gesetz bietet also keine direkte Unterstützung für die vor Ort in den Bezirken 
zu leistenden Aufgaben. Deutlich wird dies am Zuzug der armen Romafamilien aus 
Bulgarien und Rumänien. Das Gesetz unterstützt nicht die Regelsysteme vor Ort, allen 
voran Kita, Schule, Gesundheits- und Jugendamt. 
Wieder werden Arbeitsgruppen gebildet und es wird an Aktionsplänen mit rituellen 
Textbausteinen gearbeitet.  
Programme und Projekte werden aufgelegt und alle sind scheinbar gut untereinander 
mit der Sache beschäftigt . 
 
Das Gesetz trägt nicht unmittelbar dazu bei, dass etwa die Schulen lernen und in die 
Lage versetzt werden sich den wechselnden sozialen Herausforderungen von Einwan-
derung produktiv zu stellen. Der Bildungsferne ganzer Bevölkerungsschichten kann 
man mit den herkömmlichen Schulmethoden nicht beikommen. Das Gesetz verpflichtet 
den Senat nicht vor Ort zu investieren. Aber statt die seit Jahren vorhandenen Erkennt-
nisse in die Tat umzusetzen fördert das Gesetzt die Bildung weitere Diskussionsgrup-
pen, die dann wieder und wieder alte Erkenntnisse neu verpackt in ihren Sitzungsproto-
kollen verschriftlichen. 
 
An der Basis, vor Ort in den Bezirken, resigniert ein Teil der Belegschaft und ein ande-
rer Teil wächst über sich hinaus benennt Problemlagen und probiert pragmatische Lö-
sungsansätze aus. 
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Das Gesetz ist gefühlt gut für Berlin, es zielt auf die Förderung der Vielfalt und reiht sich 
ein in den Kanon der Diversitiystrategien, die in europäischen Hauptstädten inzwischen  
so beliebt sind. Das tut niemandem weh, also tut es gut, wir meinen es gut, wir sind 
also gut. Aber so werden wir bei einer zunehmenden Armutsbevölkerung keine großen 
Fortschritte machen. Solche Deklarationen auf der Metaebene haben an der Basis kei-
ne Wirkung. Sie klingen lächerlich, wenn wir die Vielfalt in der Mitarbeiterschaft der Re-
gelsysteme nicht herstellen können. Wir bilden im Rathaus  bis zu 40 % junge Men-
schen mit Einwanderungsbiografie aus. Aber wir durften sie wegen fehlender Perso-
nalmittel (Einstellungsstopp) nicht in den Stab der Mitarbeiterschaft übernehmen.  
Das ist Gott sei Dank vorbei. 
 
Was fehlt ist ein gut aufeinander abgestimmtes Handeln von Fördern und Fordern.  
Es kann nicht sein, dass wir mit zweierlei Maß messen. Regeln gelten für alle gleich. 
Wer sie aufstellt, muss deren Einhaltung auch überprüfen, sonst macht er sich lächer-
lich. Toleranz ohne Regeln wird nicht ernst genommen, es begünstigft den Missbrauch. 
 
Aber hierzu schweigt das Gesetz. Es hilft uns nicht vor Ort die Hindernisse für eine er-
folgreiche Integrationsarbeit zu beseitigen. Aber es wird wieder getagt und geredet.  
So etwas wirkt sich bei uns vor Ort lähmend aus. Es stielt uns die Zeit.  
 

 


